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Flüchtlingsbürgeramt Rathaus Tiergarten
Bezirksamt Mitte

Anschrift
Mathilde-Jacob-Platz 1
10551 Berlin

Kontakt
Telefon: (030) 115
Fax: (030) 9018-34520
Internet:
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdien
ste/buergeraemter/
E-Mail: fluechtlingsbuergeramt@ba-mitte.berlin.de

Barrierefreie Zugänge

  

Erläuterung der Symbole (https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php)

Öffnungszeiten
Montag: 08:00-15:00 Uhr
Dienstag: 08:00-15:00 Uhr
Mittwoch: 07:00-14:00 Uhr
Donnerstag: 11:00-18:00 Uhr
Freitag: 07:00-14:00 Uhr

Hinweise zu geänderten Öffnungszeiten
Wegen des derzeit hohen Besucheraufkommens kann es während der
Öffnungszeiten vorübergehend zu Serviceeinschränkungen für
Spontankunden kommen!

Hinweis für Terminkunden
Für ein Anliegen im Flüchtlingsbürgeramt ist ein Termin zu buchen. Dieser kann vor
ort am Infotresen (Raum 43), telefonisch unter der Service-Nummer 115
(Bürgertelefon) und über das Internet gebucht werden.

Verkehrsanbindungen

S-Bahn
  1km S Bellevue
    S3, S5, S7, S9

https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/buergeraemter/
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/buergeraemter/
mailto:fluechtlingsbuergeramt@ba-mitte.berlin.de
https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%20Bellevue%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
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  1km S Beusselstr.
    S41, S42
  1.1km S+U Westhafen
    S41, S42

U-Bahn
  0.2km U Turmstr.
    U9
  0.6km U Birkenstr.
    U9
  1km U Hansaplatz
    U9

Bus
  0.1km Rathaus Tiergarten
    101, 123, M27
  0.2km Alt-Moabit/Rathaus Tiergarten
    245
  0.2km U Turmstr.
    101, 123, 187, 245, M27, N9

Tram
  0.2km U Turmstr.
    M10, M5, M8
  0.5km Lübecker Str.
    M10, M5, M8
  1.1km Kriminalgericht Moabit
    M10, M5, M8

Sonstige Hinweise zum Standort
Flüchtlingsbürgeramt in Mitte
Rathaus Tiergarten
Mathilde-Jacob-Platz 1
10551 Berlin

Zuständigkeit:

Geflüchtete aus der Ukraine, Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie
Personen mit Duldung oder Grenzübertrittsbescheinigung aus gesamt Berlin.
Sammelanmeldung und Sammelabmeldung für die
Unterbringungseinrichtungen in Berlin.

Die örtliche Zuständigkeit des Flüchtlingsbürgeramtes bleibt während des
gesamten Asylantragsverfahrens erhalten.
Sie bleibt auch erhalten bei den sogenannten Statusgewandelten, das bedeutet,

wenn der Asylantrag abgelehnt wurde,
eine Abschiebung oder Ausreise aber nicht möglich ist und eine Duldung
erteilt wurde.

https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%20Beusselstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%2BU%20Westhafen%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Turmstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Birkenstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Hansaplatz%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Rathaus%20Tiergarten%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Alt-Moabit%2FRathaus%20Tiergarten%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Turmstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Turmstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=L%C3%BCbecker%20Str.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Kriminalgericht%20Moabit%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
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Statusgewandelte mit Asylanerkennung gehen in die Zuständigkeit der normalen
Bürgerämter über und können das Bürgeramt für die Erledigung ihrer
Angelegenheiten frei wählen.

Die Unterbringungseinrichtungen für Flüchtlinge in Berlin vom Landesamt für
Flüchtlingsangelegenheiten wurden in Kenntnis gesetzt.

Soweit sich Betroffene sachkundig machen möchten, kann dies unter der
Tel.-Nr. 9018 34512 (diese Nummer ist nicht für eine Terminbuchung geeignet)
oder per E Mail unter fluechtlingsbuergeramt@ba-mitte.berlin.de erfolgen.

Für weitere Informationen zu den Anmelderegelungen für Geflüchtete
Menschen aus der Ukraine nutzen Sie bitte folgenden Link:
Anmelderegelungen

Darüber hinaus bietet das Flüchtlingsbürgeramt für weitere integrationsfördernde
Angelegenheiten besondere Beratungs- und Unterstützungsangebote an. Hierfür
bietet der Integrationsbeauftragte in Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des Lotsenprojekts „Bethania Diakonie“ vor Ort entsprechende
Hilfe an.

An diesem Standort ist ein kostenpflichtiges Selbstbedienungsterminal zur
Erfassung von Ausweis-Daten/ Passfotos vorhanden. Sie erhalten keinen
Ausdruck Ihres Passfotos. Für die Erstellung biometrischer Passfotos von
Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr empfehlen wir Ihnen, die Bilder
bei einem zertifizierten Fotografen anfertigen zu lassen.
Aktuell ist aus technischen Gründen bei der Beantragung von Führerscheinen
leider keine Aufnahme an den Fotogeräten möglich. Bitte bringen Sie ein
Papierfoto mit.
Am Standort kann nur bargeldlos, mit allen gängigen Kredit- und Debitkarten
und auch mit Smart-Phone und -Watch bezahlt werden.
Es ist kein Fotokopierer vorhanden.

Sollten zusätzlich Fragen oder Unklarheiten bestehen oder Hilfe benötigt
werden, steht der Infotresen in Raum 43 gerne zur Verfügung.

Auf den Internetseiten des Integrationsbüros erhalten Sie weiterführende
Informationen.

Zahlungsmöglichkeiten
Girocard (mit PIN)

mailto:fluechtlingsbuergeramt@ba-mitte.berlin.de
https://www.berlin.de/ukraine/ankommen/die-ersten-tage-in-berlin/#headline_1_5
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/
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Kraftfahrzeug - Außerbetriebsetzung mit
vollständigen Unterlagen
Ein Fahrzeug kann außer Betrieb gesetzt (stillgelegt / abgemeldet) werden, wenn
Sie es verkaufen möchten oder vorübergehend nicht nutzen. Anschließend darf das
Fahrzeug nicht mehr auf öffentlichen Straßen gefahren oder abgestellt werden.

Liegen Ihnen nicht alle Unterlagen vor, dann nutzen Sie die Dienstleistung
"Kraftfahrzeug
Außerbetriebsetzung mit unvollständigen Unterlagen". Haben Sie Ihr Fahrzeug
verwerten lassen, dann wählen Sie die Dienstleistung "Kraftfahrzeug -
Außerbetriebsetzung mit Verwertungsnachweis" (mehr unter "Weiterführende
Informationen").

Verfahrensablauf
Stellen Sie einen Antrag auf Außerbetriebsetzung Ihres Fahrzeugs. Das können Sie
online erledigen oder persönlich vor Ort.

Online-Antragstellung
1. Öffnen Sie den Online-Dienst, machen Sie darin alle erforderlichen Angaben.
2. Zahlen Sie die anfallende Gebühr.
3. Die Reservierung des bisherigen Kennzeichens ist nur für die Wiederzulassung
auf den gleichen Halter möglich. Wenn Sie das Kennzeichen an einem anderen
Fahrzeug nutzen möchten, können Sie es nachträglich (erst nach vier Tagen) über
das Wunschkennzeichenportal reservieren (siehe "Weiterführende Informationen").
Falls das Kennzeichen früher für die Zulassung eines anderen Fahrzeugs gebraucht
wird, können Sie sich an die Zulassungsbehörde wenden. Bitte beachten Sie, dass
eine Antwort nur während der Öffnungszeiten möglich ist.
4. Nach der erfolgten Außerbetriebsetzung werden der bisherige Versicherer und
das Hauptzollamt entsprechend informiert. Das Versicherungsverhältnis und die
Steuerpflicht enden damit.

Antragstellung vor Ort
1. Vereinbaren Sie einen Termin beim Bürgeramt oder bei der Zulassungsbehörde.
2. Bringen Sie zum Termin alle erforderlichen Unterlagen im Original mit.
3. Zahlen Sie die Gebühr direkt vor Ort.
4. Die sofortige Reservierung des bisherigen Kennzeichens für die Verwendung an
einem anderen Fahrzeug ist bis zu drei Monate, jedoch nur im Rahmen der
Erledigung der Außerbetriebsetzung bei der Zulassungsbehörde vor Ort möglich.
Die Reservierung des bisherigen Kennzeichens für die Verwendung an einem
anderen Fahrzeug ist beim Bürgeramt und online nicht möglich. Sie können Ihr
bisheriges Kennzeichen erst vier Tage nach der Außerbetriebsetzung online
reservieren (siehe "Weiterführende Informationen"). Falls das Kennzeichen früher
für die Zulassung eines anderen Fahrzeugs gebraucht wird, können Sie sich an die
Zulassungsbehörde wenden. Bitte beachten Sie, dass eine Antwort nur während
der Öffnungszeiten möglich ist.
Planen Sie, das Fahrzeug nur temporär außer Betrieb zu setzen, können Sie das
Kennzeichen bis zu 12 Monate reservieren. Dies ist sowohl online, beim Bürgeramt
als auch bei der Zulassungsbehörde möglich.
5. Nach der erfolgten Außerbetriebsetzung werden der bisherige Versicherer und
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das Hauptzollamt entsprechend informiert. Das Versicherungsverhältnis und die
Steuerpflicht enden damit.

Bitte beachten Sie, dass kein Rechtsanspruch auf die Zuteilung eines reservierten
Kennzeichens besteht. Getätigte Reservierungen können weder zum Zweck der
Reservierung noch hinsichtlich des Namens abgeändert werden – auch nicht durch
Kontaktaufnahme mit der Zulassungsbehörde.

Voraussetzungen
Sie sind im Besitz aller erforderlichen Unterlagen.
Für die Antragstellung vor Ort: Terminvereinbarung
Einen Termin bei der Kfz-Zulassungsbehörde können Sie über die
Terminbuchung oder post.kfz-zulassung@labo.berlin.de vereinbaren.
Für die Online-Antragstellung: Das Fahrzeug muss in Berlin
zugelassen sein.
Für die Online-Antragstellung: Die Kennzeichenschilder müssen mit
Stempelplaketten und freizulegenden Sicherheitscodes versehen
sein.
Für die Online-Antragstellung: Die Zulassungsbescheinigung Teil I
muss mit einem freizulegenden Sicherheitscode auf der Rückseite
versehen sein.
Für die Online-Antragstellung: Zustimmung zum elektronischen
Bezahlverfahren
Folgende Zahlungsmethoden stehen Ihnen zur Verfügung:

Kreditkarte (Visa, Mastercard)
PayPal

Erforderliche Unterlagen
Antrag auf Außerbetriebsetzung eines Fahrzeugs mit vollständigen
Unterlagen
Den Antrag können Sie entweder online oder persönlich vor Ort stellen.
Zulassungsbescheinigung Teil I, soweit vorhanden, mit
Anhängerverzeichnis
ggf. Fahrzeugschein, soweit vorhanden, mit Anhängerverzeichnis
und Fahrzeugbrief
bei Fahrzeugen, deren Zulassung vor 2005 erfolgte
beide Kennzeichenschilder bzw. das Kennzeichenschild bei einem
Motorrad oder Leichtkraftrad
Legt eine dritte Person alle erforderlichen Unterlagen vor, gilt diese
als bevollmächtigt.

Gebühren

17,10 Euro: für die Außerbetriebsetzung vor Ort
3,30 Euro: für die Außerbetriebsetzung bei Online-Antragstellung
Zusätzlich 2,60 Euro, wenn Sie das bisherige Kennzeichen für die
Wiederzulassung dieses Fahrzeuges reservieren wollen
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Rechtsgrundlagen
Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) §§ 16, 17
(https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2023/index.html#BJNR0C70B0023BJ
NE000700000)
Altfahrzeug-Verordnung (AltfahrzeugV)
(https://www.gesetze-im-internet.de/altautov/)
Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt)
Anlage zu § 1
(https://www.gesetze-im-internet.de/stgebo_2011/anlage.html)

Weiterführende Informationen
Termin vereinbaren bei der KFZ-Zulassungsbehörde (LABO)
(https://www.berlin.de/labo/mobilitaet/kfz-zulassung/formular.910499.php)
Kraftfahrzeug Außerbetriebsetzung mit unvollständigen Unterlagen
(Dienstleistung)
(https://service.berlin.de/dienstleistung/325881/)
Kraftfahrzeug - Außerbetriebsetzung mit Verwertungsnachweis
(Dienstleistung)
(https://service.berlin.de/dienstleistung/351552/)
Kraftfahrzeugkennzeichen reservieren (Dienstleistung)
(https://service.berlin.de/dienstleistung/121484/)

Durchschnittliche Bearbeitungszeit
https://www.behoerden-serviceportal.de/onlineantraege/onlineantrag?prozessKey=
m40191.ab&oeId=L100108.OE.L100108_121364&leistungId=99036026017000&p
=110000

Hinweise zur Zuständigkeit
Bürgeramt
Die Dienstleistung kann bei allen Bürgerämtern in Anspruch genommen werden
(bei Vorlage aller Unterlagen, einschließlich der Nummernschilder mit
unbeschädigten Siegelplaketten).

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO)
Die Dienstleistung kann auch bei der Kfz-Zulassungsbehörde in Anspruch
genommen werden.

Einen Termin bei der Kfz-Zulassungsbehörde können Sie über das
Kontaktformular vereinbaren.
Die Außerbetriebsetzung eines Fahrzeuges mit Wechselkennzeichen ist
ausschließlich bei der Kfz-Zulassungsbehörde möglich.

https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2023/index.html#BJNR0C70B0023BJNE000700000
https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2023/index.html#BJNR0C70B0023BJNE000700000
https://www.gesetze-im-internet.de/altautov/
https://www.gesetze-im-internet.de/stgebo_2011/anlage.html
https://www.berlin.de/labo/mobilitaet/kfz-zulassung/formular.910499.php
https://service.berlin.de/dienstleistung/325881/
https://service.berlin.de/dienstleistung/351552/
https://service.berlin.de/dienstleistung/121484/
https://www.behoerden-serviceportal.de/onlineantraege/onlineantrag?prozessKey=m40191.ab&oeId=L100108.OE.L100108_121364&leistungId=99036026017000&p=110000
https://www.behoerden-serviceportal.de/onlineantraege/onlineantrag?prozessKey=m40191.ab&oeId=L100108.OE.L100108_121364&leistungId=99036026017000&p=110000
https://www.behoerden-serviceportal.de/onlineantraege/onlineantrag?prozessKey=m40191.ab&oeId=L100108.OE.L100108_121364&leistungId=99036026017000&p=110000
https://www.berlin.de/labo/mobilitaet/kfz-zulassung/formular.910499.php

